
Kirchensteuerbeschluss für 2012
Vom 23. November 2011

(GVM 2011 Nr. 2 S. 180)

Aufgrund des Gesetzes über die Erhebung von Steuern durch Kirchen, andere Religions-
gemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften in der Freien Hansestadt Bremen
(Kirchensteuergesetz – KiStG)1 in der Fassung vom 18. November 2008 (Gesetzblatt der
Freien Hansestadt Bremen – Brem.GBl. S. 388) sowie des Niedersächsischen Gesetzes
über die Erhebung von Steuern durch Kirchen, andere Religionsgemeinschaften und Welt-
anschauungsgemeinschaften (Kirchensteuerrahmengesetz – KiStRG) in der Fassung vom
10. Dezember 2008 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt – Nds. GVBl.
S. 396) und des Kirchengesetzes der Bremischen Evangelischen Kirche über die Erhebung
von Kirchensteuern (Kirchensteuerordnung)2 in der Fassung vom 26. November 2008 er-
lässt der Kirchentag der Bremischen Evangelischen Kirche folgenden

Kirchensteuerbeschluss

1. Zur Deckung des Haushaltsbedarfs wird von den Mitgliedern der Bremischen Evan-
gelischen Kirche Kirchensteuer in Höhe von 9 % der Einkommensteuer (Lohnsteuer,
Kapitalertragsteuer), jedoch höchstens 3,5 % des zu versteuernden Einkommens bzw.
des auf das zu versteuernde Einkommen umzurechnenden Arbeitslohnes, von dem die
Lohnsteuer berechnet wird (Höchstsatz), erhoben.

Bei der Berechnung der Kirchensteuer sind die Vorschriften des § 51a EStG in der
jeweils geltenden Fassung zu beachten.

Bei der Berechnung der Höchstbegrenzung ist der Kirchensteuerabzug vom Kapital-
ertrag auf die übrige Kirchensteuer vom Einkommen nur anzurechnen, soweit die zu-
grunde liegenden Kapitalerträge in die Ermittlung des zu versteuernden Einkommens
einbezogen wurden. In Fällen, in denen Tatbestände nach § 51a Abs. 2 und 2a EStG
zu berücksichtigen sind, ist das zu versteuernde Einkommen maßgeblich, das sich unter
Berücksichtigung des § 51a Abs. 2 und 2a EStG ergeben würde.

In Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer beträgt die Kirchensteuer 7 % der pau-
schalierten Lohnsteuer. Weist der Arbeitgeber die Nichtzugehörigkeit einzelner Ar-
beitnehmer zur Landeskirche nach, so ist insoweit keine Kirchensteuer zu erheben. Für
die übrigen Arbeitnehmer beträgt die Kirchensteuer 9 % der pauschalen Lohnsteuer.
Im Übrigen wird auf den Erlass des Senators für Finanzen vom 17. November 2006 –
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S 2447 – 2146 – 11 – 4 (Bundessteuerblatt 2006, Teil I, S. 716 f.) hingewiesen. § 40a
Abs. 2 und 6 EStG bleibt unberührt. In Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer
nach § 37b EStG wird auf den Erlass des Senators für Finanzen vom
28. Dezember 2006 – S 2447 – 2146 II – 11 – 4 (Bundessteuerblatt 2007, Teil I, S. 76
f.) hingewiesen.

2. Von Kirchenmitgliedern, deren Ehemann oder Ehefrau keiner kirchensteuererheben-
den Religionsgemeinschaft, für die die Verwaltung der Kirchensteuer den Landesfi-
nanzbehörden übertragen ist, angehört und die nicht nach dem Einkommensteuerge-
setz getrennt oder besonders veranlagt werden, wird Kirchgeld in glaubensverschie-
dener Ehe erhoben.

Das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe beträgt jährlich:

Stufe Bemessungsgrundlage
(Gemeinsam zu versteuerndes
Einkommen nach § 2 Absatz 5

EStG)
Euro

Kirchgeld
jährlich

Euro

  1   30.000 –   37.499     96

  2   37.500 –   49.999    156

  3   50.000 –   62.499    276

  4   62.500 –   74.999    396

  5   75.000 –   87.499    540

  6   87.500 –   99.999    696

  7 100.000 – 124.999    840

  8 125.000 – 149.999 1.200

  9 150.000 – 174.999 1.560

10 175.000 – 199.999 1.860

11 200.000 – 249.999 2.220

12 250.000 – 299.999 2.940

13 300.000 und mehr 3.600

Es ist eine Vergleichsberechnung zwischen der Kirchensteuer vom Einkommen und
dem Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe durchzuführen, wobei der höhere Betrag
festgesetzt wird.
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Bei der Berechnung des Kirchgeldes in glaubensverschiedener Ehe sind die Vorschrif-
ten des § 51a EStG in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

3. In dem Teil des Kirchengebietes der Bremischen Evangelischen Kirche, der im Land
Niedersachsen liegt, gilt über die unter Nummer 1 und 2 aufgeführten Regelungen
hinaus Folgendes:

In Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer beträgt die Kirchensteuer 6 % der pau-
schalierten Lohnsteuer. Weist der Arbeitgeber die Nichtzugehörigkeit einzelner Ar-
beitnehmer zur Landeskirche nach, so ist insoweit keine Kirchensteuer zu erheben. Für
die übrigen Arbeitnehmer beträgt die Kirchensteuer 9 % der pauschalen Lohnsteuer.
Im Übrigen wird auf den Erlass des Niedersächsischen Finanzministeriums vom
17. November 2006 – S 2447 – 8 – 35 (Bundessteuerblatt 2006, Teil I, S. 716 f.)
hingewiesen. § 40a Abs. 2 und 6 EStG bleibt unberührt. In Fällen der Pauschalierung
der Einkommensteuer nach § 37b EStG wird auf den Erlass des Niedersächsischen
Finanzministeriums vom 28. Dezember 2006 – S 2447 – 8 – 35 (Bundessteuerblatt
2007, Teil I, S. 76 f.) hingewiesen.

In dem Teil des Kirchengebietes der Bremischen Evangelischen Kirche, der im Land
Niedersachsen liegt, wird von Mitgliedern der Bremischen Evangelischen Kirche, de-
ren Ehemann oder Ehefrau keiner steuererhebenden Religionsgemeinschaft angehört
und die nicht nach dem Einkommensteuergesetz getrennt oder besonders veranlagt
werden, ein besonderes Kirchgeld erhoben.

Bei der Berechnung der Kirchensteuer und des besonderen Kirchgeldes sind die Vor-
schriften des § 51a EStG in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

4. Dieser Kirchensteuerbeschluss gilt für die Zeit ab 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember
2012 oder bis zu einer anderweitigen Entscheidung des Kirchentages.

Der vorstehende Kirchensteuerbeschluss vom 23. November 2011 ist gemäß § 3 Absatz 2
des Gesetzes über die Erhebung von Steuern durch Kirchen, andere Religionsgemein-
schaften und Weltanschauungsgemeinschaften der Freien Hansestadt Bremen (Kirchen-
steuergesetz – KiStG)1 in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 2001
(Brem.GBl. S. 263), geändert durch Gesetz vom 18. November 2008 (Brem.GBl. S. 388),
von der Senatorin für Finanzen und gemäß § 2 Absatz 9 des Niedersächsischen Gesetzes
über die Erhebung von Steuern durch Kirchen, andere Religionsgemeinschaften und Welt-
anschauungsgemeinschaften (Kirchensteuerrahmengesetz – KiStRG) in der Fassung vom
10. Juli 1986 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nds. GVBl. S. 281), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 10. Dezember 2008 (Nds. GVBl. S. 396), vom Nieder-
sächsischen Kultusministerium genehmigt worden.
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